
  

Merkblatt über die Pflichten von Schüler/innen zur Nutzung von 

geliehenen mobilen Endgeräten 

Nutzung des Geräts 
Die Nutzung des Geräts dient ausschließlich schulischen Zwecken. Erlaubt ist: 

 die Nutzung für Unterrichtsvorbereitung, 

 die Nutzung im Unterricht, 

 die Teilnahme am Unterricht von zuhause. 

Außerhalb der Nutzung für schulische Zwecke ist das W-LAN am Gerät zu deaktivieren. 

Verboten ist: 

 eine private Nutzung, 

 das Abrufen, Speichern oder Verbreiten von Inhalten, die gegen 

persönlichkeits-, datenschutz-, urheber- oder strafrechtliche Bestimmungen 

verstoßen, 

 das Abrufen, Speichern oder Verbreiten von verfassungsfeindlichen, 

rassistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten, 

 die Weitergabe des Geräts an eine andere Person. 

Installation von Apps oder Software 
An dem Gerät dürfen keine Veränderungen der Grundeinstellung vorgenommen werden, das 

heißt: 

 keine Installation von Apps oder sonstiger Software ohne Genehmigung des 

Medienzentrums oder der Lehrerin/des Lehrers, 

 kein Umgehen oder Ändern der Sicherheitsvorkehrungen, 

 keine technischen Veränderungen, ausgenommen sie dienen zur 

unmittelbaren Herstellung der Arbeitsfähigkeit (z.B. Einrichtung des WLAN 

oder eines Druckers/Scanners). 

Aufbewahrung des Endgeräts 
 Schutzhülle benutzen, 

 keine andere Person darf Zugriff auf das Endgerät haben. 

Meldepflichten des Nutzers gegenüber dem Medienzentrum 
Gemeldet werden müssen folgende Fälle: 

 Befall des Geräts mit Schadsoftware (z.B. einem Virus o.ä.), 

 Verlust des Geräts, 

 Diebstahl, 

 bei Anfrage des Medienzentrums muss der Nutzer Auskunft über den Verbleib 

des Geräts geben können. 

Rückgabe des Geräts 
Rückgabe in dem Zustand, in dem das Gerät entgegengenommen wurde: 

 wenn die Leihdauer beendet ist, 

 die Schule verlassen wird. 

Weist das Gerät bei der Rückgabe Schäden auf, haftet der Nutzer nach den gesetzlichen 

Vorgaben. Er hat keinen Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Geräts. Die Absicherung 

möglicher Schäden über eine Haftpflicht- oder Hausratversicherung wird empfohlen. 


